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I. Citatio Creditorum^

 1) Nachdem §es verstorbenen Advocat unfc Adel. Linsingischen Justitiar» Kröschels benesidal
Erben, zu näherer Ausfindigmachung des statui mastZe nöthig finden, dessen Creditores
auf einen gewissen terminum ad üquidandum credita vorzuladen. Als werden sämtliche
Oedicorez vorgedachten Advocat Kröschels, oder wer sonsten ex quocunque capite, an
dessen HZ erlassenschafft einige Forderungen zu haben vermeinet, dahin peremtone citiret,
daß Sie in dem aus Freytag den 6ten Junii anberahmten termino alhier coram Com-
milNone in Persohn oder hinlänglich Bevollmächtigte erscheinen und ihre Forderungen li«
quidiren, unter der Verwarnung, daß sie sonsten fernerhin darmit nicht gehöret werden
sollen. AUendors den i7ten April 1760.

U
D. JL. von Hagen, Vig. CommilT.
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